8§ 13 Abs. 3 und Abs. 7 des Gesetzes Uber die
Conterganstiftung fur behinderte Menschen (ContStifG)

(3) Auf Antrag ist die Rente zu kapitalisieren, soweit der Betrag zum Erwerb oder
zur wirtschaftlichen Starkung eigenen Grundbesitzes zu eigenen
Wohnzwecken verwendet wird. Die 88 72, 73, 74 Abs. 3 Satz 1, 88 75, 76
und 77 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 des Bundesversorgungsgesetzes finden
entsprechende Anwendung. 8 75 Abs. 1 Satz 2 des
Bundesversorgungsgesetzes findet mit der Mallgabe Anwendung, dass die
VeraufRerung und Belastung des mit der Kapitalabfindung erworbenen oder
wirtschaftlich gestarkten Grundstiicks, Erbbaurechts, Wohnungseigentums
oder Wohnungserbbaurechts innerhalb der Frist fur die die Conterganrente
kapitalisiert wurde, nur mit Genehmigung der Stiftung zuldssig sind. Die
Kosten der Eintragung einer Verfugungsbeschrdnkung gemall 8 75 Abs. 1
Satz 2 bis 4 des Bundesversorgungsgesetzes in das Grundbuch tragt die
leistungsberechtigte Person. Daruber hinaus ist die Rente auf Antrag zu
kapitalisieren, wenn dies im berechtigten wirtschaftlichen Interesse des
behinderten Menschen liegt. Im Ubrigen kann die Rente auf Antrag teilweise
kapitalisiert werden, wenn dies im Interesse des behinderten Menschen liegt.
Die Kapitalisierung ist auf die fur einen Zeitraum von hdchstens zehn Jahren
zustehende Rente beschrankt. Der Anspruch auf Conterganrente, an deren
Stelle die Kapitalabfindung tritt, erlischt fur die Dauer des Zeitraumes, fur
den die Kapitalabfindung gewahrt wird, mit Ablauf des Monats, der auf den
Monat der Auszahlung der Abfindung folgt.

(7) An den Erh6hungen der Conterganrente nehmen auch leistungsberechtigten
Personen teil, deren Conterganrente nach Absatz 3 kapitalisiert worden ist.



	§ 13 Abs. 3 und Abs. 7 des Gesetzes über die Conterganstiftung für behinderte Menschen (ContStifG)


